
 
 
 
 

   

 

BEITRAGSORDNUNG 
 

des 
 

INTERESSEN- UND FÖRDERVEREINS "GEISELTALSEE" e. V. 
 

 Beschlossen anlässlich der Gründungsversammlung am 17.08.1990 
 mit Änderungen vom 29.11.1997, 20.04.2001, 12.03.2005; 11.03.2006; 07.03.2009;  
 22.04.2017 
  
  Grundbeiträge im Jahr 
 
 1. Natürliche Personen ab dem 18. Lebensjahr   65,00 Euro 
 
 2. Natürliche Personen (Rentner, Arbeitslose, Studenten, Azubis)   40,00 Euro 
 
 3. Juristische Personen 350,00 Euro 
 
 4. Fördernde Mitglieder  Beitragsentrichtung 
    entsprechend Fördervertrag 
 
 5. Ehrenmitglieder sind entsprechend § 6 Abs. 3 (Satzung) von der Beitragspflicht  
  entbunden. 
 
 
  Freiwillige Beitragsfestlegung 
 
  Jedes Mitglied kann seinen Mitgliedsbeitrag über den oben genannten Grundbeitrag 
  hinaus jederzeit auf freiwilliger Basis selbst festlegen. Der Geschäftsstelle ist eine  
  Erhöhung schriftlich mitzuteilen. 
 
 
 Der Beitrag wird bis 28.02. eines jeden Kalenderjahres im Lastschriftverfahren eingezogen 
 bzw. durch Direkteinzahlung entrichtet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


